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§ 4 NO GPVWO Einwendungen gegen
die Wahlerliste

NO GPVWO - NO Gemeinde-Personalvertretungswahlordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Gegen die Wahlerliste kann jeder Bedienstete innerhalb der Auflagefrist wegen Aufnahme vermeintlich nicht
Wahlberechtigter oder wegen Nichtaufnahme vermeintlich Wahlberechtigter schriftlich oder mundlich beim

WahlausschuR Einwendungen erheben.

(2) Bedienstete, gegen deren Aufnahme in die Wahlerliste Einwendung erhoben wurde, sind durch den WahlausschuR3
spatestens am Arbeitstag nach dem Einlangen der Einwendung mit dem Beifligen zu verstandigen, dal3 es ihnen
freisteht sich hiertiber beim Vorsitzenden des Wahlausschusses spatestens am nachsten Arbeitstag schriftlich oder

mundlich zu dulZern.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 4 NÖ GPVWO Einwendungen gegen die Wählerliste
	NÖ GPVWO - NÖ Gemeinde-Personalvertretungswahlordnung


